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«Unfähige»Elternwehrensich
HeuteentscheidetderKantondarüber, obeinKind inBasel schulreif ist – künftig sollenErziehungsberechtigtemitreden.

Leif Simonsen

Rund1800Kinderbeginnen im

KantonBasel-Stadt jährlichmit

demKindergarten.Mit der eid-

genössischenSchulharmonisie-

rung ist das Stichdatumumdrei

Monateverschobenworden:Die

Jüngsten erleben ihren ersten

Chindsgi-Tag kurz nach dem

viertenGeburtstag. Für soman-

che Eltern und Kinder kommt

dieserTag zu früh.Aber sie kön-

nen nichts dagegen tun. Die

Schulleitungentscheidet, ob ihr

Kind reif für den Kindergarten

ist oder nicht. Zwar können die

ElterneinenAntrag stellen,dass

ihr Kind später eingeschult

wird – die Abklärungen und

Empfehlungen trifft dann aber

der Kinder- und Jugenddienst.

Dagegen wehrt sich CVP-

GrossratOswald Inglin. In einer

von mehreren Mitte-Politikern

unterzeichnetenMotion fordert

er den «hürdenfreien, flexiblen

Eintritt in den Kindergarten».

In seinem Vorstoss stellt sich

derPräsidentder grossrätlichen

Bildungskommission auf den

Standpunkt, dassdie«Elterndie

Verantwortung für das Wohl-

ergehen der Kinder haben» –

demnach sollten sie auch ent-

scheiden, ob ihrKind terminge-

recht eingeschult werden soll

oder nicht. Sukkurs bekommt

Inglin von der Elternlobby

Schweiz, die vom Baselbieter

Sekundarlehrer Fredi Jaberg

präsidiert wird. Jaberg ist der

Meinung, dass beiEltern viel zu

oft die Entscheidkompetenz in

Frage gestellt würde. «In der

Schweiz gibt es die Tendenz,

dass die Eltern für unfähig er-

klärt werden», sagt er. Dabei

kannten sie ihreKinder seit Jah-

ren – eine Fachkraft treffe das

Kindein, zweiMalundentschei-

degleichdarüber, obes schulreif

sei oder nicht. «Das geht doch

nicht an»,meint er.

Auchzu früheEinschulung
sei kostspielig
Als der Vorstoss gestern im

Grossen Rat diskutiert wurde,

waren indes nicht nur dieMün-

digkeit der Eltern ein Thema,

sondern auchdieFinanzen.Der

zuständige Erziehungsdirektor

Conradin Cramer (LDP) ver-

wies auf andere Kantone, in

denen die Eltern bestimmen,

ob ihre Kinder schulreif sind.

«ImKantonAargau sind es bei-

spielsweise 25 Prozent der El-

tern, die ihre Kinder später ein-

schulen lassen», meinte Cra-

mer.

Weil die Kinder, die rückge-

stellt werden, subventionierte

TagesstrukturenundFörderpro-

gramme besuchen, entstehen

Kosten von etwas über zweiein-

halbMillionen Franken.

DerPräsidentderElternlob-

by Schweiz kann dieses Argu-

mentarium nicht nachvollzie-

hen. «Dass die Kinder so früh

eingeschultwerden, führt ja ge-

rade dazu, dass sie so viele Son-

derangebote brauchen», sagt

Jaberg. Kinder, die «völlig nor-

mal» seien, müssten heute

Spezialunterricht besuchenund

würdendadurch in ihremSelbst-

bewusstseinbeeinträchtigt,weil

sie das Gefühl hätten, nicht zu

genügen. Und das zehnte Jahr,

das viele zur Überbrückung ins

Berufsleben oder in die weiter-

führende Schule in Anspruch

nehmen würden, sei ebenfalls

kostspielig.

Widersprüchliche
AussagenCramers
Darüber,welcheKonsequenzen

eine selbstbestimmte Einschu-

lung haben könnte, war sich an

der gestrigen Ratsdebatte auch

Cramer offenbar nicht im Kla-

ren. Er verwies darauf, dass im

vergangenen Jahr kantonsweit

lediglich 75 Anträge gestellt

wordenseien.67 seienbewilligt,

7 zurückgezogen und nur einer

abgelehnt. «Man muss sich die

Relationen vor Augen führen»,

meinte er – um kurz darauf vor

denZuständen indenKantonen

zu warnen, in denen die Eltern

das Sagen hätten. Cramer war

allerdingsbereit, denalsMotion

eingereichten Vorstoss als An-

zug entgegenzunehmen – was

von linker und rechter Seite des

Grossrats unterstützt wurde.

DerErziehungsdirektor hat nun

zwei JahreZeit, demParlament

einenVorschlag zuunterbreiten

und den Eltern mehr Mitspra-

che bei der Einschulung zu ge-

währen.

GelockertesVelofahrverbot
ZuGüterumschlagszeiten sollen in der Stadt Velos fahren dürfen.

In der Basler Fussgängerzone

gilt einVelofahrverbot,wennsie

zwischen 5 und 11 Uhr für den

motorisierten Güterumschlag-

verkehr befahrbar ist. Eine

Motion forderte, dieses «nicht

nachvollziehbare» Fahrverbot

ausserhalb der Sperrzeiten auf-

zuheben. Gefährliche Stellen

wie der Spalenberg oder der

Rheinsprung könnten ausge-

nommen bleiben. Die SVP und

Teile der SP-Räte sprachen sich

gegen eine Aufhebung des ge-

nerellen Fahrverbots aus. Der

SVP-Sprecher sorgte sichumäl-

tere Fussgänger, während eine

Sprecherin der SP sagte, dass

Verbesserungen auf den durch-

gehend befahrbaren Innen-

stadtrouten sinnvoller wären.

DieBefürworter ausderSP,dem

Grünen Bündnis und den bür-

gerlichenFraktionenprangerten

die Ungleichbehandlung des

Velo-unddesmotorisiertenVer-

kehrs an. Auch der Regierungs-

rat war für eine Überweisung

der Motion, die er schliesslich

mit dem deutlichem Mehr von

59 zu 22 Stimmen bei 2 Enthal-

tungen zur Berichterstattung

entgegennehmen konnte. (sda)

Millionenhilfe fürGastro
Unterstützungspaket DerGros-

se Rat fordert für die gebeutelte

Gastro-undHotelbranchefinan-

zielle Unterstützung und bean-

tragt einPaket von10bis 15Mil-

lionen Franken. Ein dringlicher

Vorstoss wurde gestern still-

schweigend andenRegierungs-

rat überwiesen. CVP, FDP, Grü-

nes Bündnis, LDP, SP und SVP

hatten ihn gemeinsam einge-

reicht. Mit der Unterstützung

sollenabernurBetriebe rechnen

können, die bestimmte Bestim-

mungen erfüllen. So sollen sie

alle Verpflichtungen gegenüber

Kanton, Sozialversicherungen,

AngestelltenundPrivatenerfüllt

haben.ZudemdürfenkeineEnt-

lassungen aus wirtschaftlichen

Gründen erfolgen, solange die

Unterstützung gewährt wird.

Angesichts der parteiübergrei-

fenden Unterstützung war der

Vorstoss im Rat unbestritten –

auch die Regierung zeigte sich

bereit, innert drei Monaten

einenBericht vorzulegen. (bz)

Schulreife Kinder müssen unter anderem die Farben benennen können. Bild: Keystone

Baslerdürfenüber
Grundrechte für
Affenabstimmen

Bundesgericht Am Mittwoch-

vormittag hat das Schweizeri-

sche Bundesgericht die 2016 in

Basel-Stadt lancierte Initiative

«Grundrechte für Primaten» in

einer öffentlichen Sitzung für

rechtlich zulässig befunden. In

einer Medienmitteilung zeigt

sich Sentience Politics erleich-

tert überdiesenEntscheid:«Wir

sind dankbar für diesen Ent-

scheid des Bundesgerichts»,

sagt Meret Schneider, Co-Ge-

schäftsleiterin von Sentience

Politics, Grüne-Nationalrätin

undMitinitiantindesAnliegens.

«Primaten sinderwiesenermas-

sen hochintelligent, leidens-

undempathiefähig.DieseKom-

plexität macht das Leid um-

so schlimmer, das ihnen bei-

spielsweise in Tierversuchen

widerfährt. Es wird Zeit, dass

sie Grundrechte erhalten», so

Schneiderweiter. Betroffenvon

der InitiativewärenKanton,Ge-

meinden, öffentliche Spitäler

und Universität – nicht jedoch

der Zolli, da es sich bei diesem

um eine private Institution

handelt.

Die Entscheidung des Bun-

desgerichts ist mit viel Span-

nung erwartet worden. Die Ini-

tiative, die fordert, dass über

300 Primatenarten ein «Recht

auf Leben und auf körperliche

undgeistigeUnversehrtheit»er-

halten sollen, wurde 2018 von

der Basler Regierung und dem

Parlament für ungültig erklärt.

DieBegründungdamals:Kanto-

nale Verfassungsgarantien sol-

len nicht auf Tiere ausgedehnt

werden dürfen.

Die Initianten hatten dar-

aufhinBeschwerdeeingereicht,

woraufhin der Fall ans Appella-

tionsgericht ging. Nach einem

Erfolg der Initianten wurde der

Fall dannvonsechsParlamenta-

rierinnen und Parlamentariern

ans Bundesgericht weitergezo-

gen. Sieargumentiertendamals,

Tiere könnten nicht grund-

rechtsfähig sein, weil ihnen die

Rechtsfähigkeit fehlt.Wanndas

Basler Stimmvolk über die Ini-

tiative abstimmenwird, ist der-

zeit noch unklar. (bz)
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